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Nachrichtliche Übernahmen
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Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90)

vom 18. Dezember 1990.
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  Textliche Festsetzungen 
 

1. Im allgemeinen Wohngebiet können Schank- und Speisewirtschaften nach § 4 Abs. 2 
Nr. 2 BauNVO nur ausnahmsweise zugelassen werden. 

 
2. Im allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO 

(Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 
 
3. Im Mischgebiet sind Schank- und Speisewirtschaften nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO 

nur im ersten Vollgeschoss und unterhalb der Geländeoberfläche zulässig. 
 
4. Im Mischgebiet können sonstige Gewerbebetriebe und Vergnügungsstätten nach § 6 

Abs. 2 Nr. 4 und 8 BauNVO nur ausnahmsweise zugelassen werden. Einrichtungen zur 
Schaustellung von Personen (z.B. Peep-, Sex- und Live-Shows) sowie Video- oder 
ähnliche Vorführungen sind nicht zulässig. 

 
5. Im Mischgebiet sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 und 7 

BauNVO nicht zulässig. 
 
6. Im Kerngebiet sind Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen 

nach § 7 Abs. 2 Nr. 5  BauNVO nicht zulässig.  
 
7. Im Kerngebiet sind die Ausnahmen nach § 7 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO (Tankstellen) nicht 

Bestandteil des Bebauungsplans. 
 
8. Im allgemeinen Wohngebiet können Stellplätze und Garagen nur ausnahmsweise zu-

gelassen werden. Dies gilt nicht für Tiefgaragen. 
 
9. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Verwendung von Erdgas oder Heizöl 

EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, 
wenn sichergestellt ist, dass die Emissionswerte von Schwefeldioxid (SOx), Stickoxid 
(NOx) und Staub in Kilogramm Schadstoff pro Tera Joule Energiegehalt (kg/TJ) des 
eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL entsprechen. 

 
10. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzungen des 

Bebauungsplans. 

 Nachrichtliche Übernahmen 
 

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich innerhalb eines Gebiets, das 
als Denkmalbereich (Ensemble) „Spandauer Vorstadt“ in der Denkmalliste Berlin einge-
tragen ist. 

 
2. Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich die folgenden 

Denkmalbereiche (Gesamtanlagen):  Große Hamburger Straße 29-31 
  Rosenthaler Straße 40-41 (Hackesche Höfe) 
 
3. Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich die folgende Gar-

tendenkmale:  Große Hamburger Straße zwischen 25 und 26 
  Große Hamburger Straße 29-30 
 
 

   Hinweise 
 

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb eines Gebiets, für das eine 
Verordnung zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB gilt.  

 
2. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb des Geltungsbereichs des 

festgesetzten Landschaftsplans I-L-2. 
 
3. Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich planfestgestellte 

Straßenbahn-Anlagen. 
Aufgestellt: Berlin, den 18.10.2006 .      .     

 

Bezirksamt Mitte von Berlin
Abt. Stadtentwicklung 

Vermessungsamt Amt für Planen und Genehmigen 
 Fachbereich Stadtplanung 

Willamowski Laduch
D. Dubrau 

Amtsleiter Amtsleiterin 
U t h iftBezirksstadträtin

 

Der Bebauungsplan wurde 
 

in der Zeit vom                         bis einschließlich                         öffentlich ausgelegt. 
 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan 
 

am                         beschlossen. 

Berlin, den   .      . 
Bezirksamt Mitte von Berlin 

Abt. Stadtentwicklung 
Amt für Planen und Genehmigen 

Fachbereich Stadtplanung 
Unterschrift 

 

Amtsleiter(in)
Der Bebauungsplan ist aufgrund § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 

Berlin, den   .      .     
Bezirksamt Mitte von Berlin

  

Unterschrift Unterschrift  
Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin 

  

Die Verordnung ist am                         im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S.         verkündet worden. 

Entwurf
noch nicht rechtsverbindlich
Stand: 13.07.2007
Verm46


